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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Hamburg 
  

 
1. Neue Dienstzeitregelung – warum? 

  
 

BSB:  
„Die DZR von 2010 entspricht nicht mehr den 
schulischen Anforderungen und Realitäten“ 

 
 

Dr. Hannes Alpheis, Amtsleiter, Amt für Verwaltung 
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1. Neue Dienstzeitregelung – warum? 
 

 

 entspricht nicht den Erfordernissen ganztägiger 
Betreuung  

 berücksichtigt nicht die Inklusion 
 ist durch die Aufteilung in Inklusion, GT, Beratung 

nicht mit ganzheitlicher Pädagogik vereinbar 
 Führt aufgrund ihrer Komplexität zu Umsetzungs-

schwierigkeiten an Schulen 
 Zuordnungsprobleme: Präsenz- oder Anrechnungszeit 
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Stand der BSB-Dienstzeitregelung 

Zwei unterschiedliche Vorlagen: 
 

a. Dienstzeitregelung 
b. Dienstanweisung  

 
+    Arbeitszeitrechner 
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a) Grundzüge der Dienstzeitregelung 
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 Wichtig: nur hier ist der GPR in der Mitbestimmung 

 Geltungsbereich 
 Festlegung der wöchentlichen Arbeitszeit 
 Ferienbetreuung  
 Urlaub / Einsatzplanung 
 Lage der täglichen Dienstzeit  
 Ruhepausen 
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Mitbestimmung des GPR bei Dienstzeitregelung 
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 1. Fassung Sept. 2017: GPR lehnt ab 
 Veränderte Neuvorlage Dez. 17: GPR lehnt ab 
 Schlichtung 24.1.18: tw. Verbesserungen, strittige 

Punkte verhandelte die 
 Einigungsstelle am 22. März 2018 
 Ergebnis: positiv 
 Protokoll der Einigungsstelle liegt noch nicht vor, 

daher Einzelheiten nicht bekannt. 
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b) Grundzüge der Dienstanweisung 

 Keine Unterscheidung nach Professionen 
 Keine Unterscheidung nach Einsatzgebieten 
 Festlegung der Aufteilung der Arbeit in B-; V/N- 

und K-Zeit 
 Zuschreibung von Aufgaben innerhalb der 

unterschiedlichen Zeiten 
 Ermittlung der individuellen Anteile mittels 

eines Arbeitszeitrechners 
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Dienstanweisung PTF 

 
 

  
  

K-Zeiten (3,6 Std. variabel) 
Kooperation, Koordination, 

Kommunikation 

  
  

VN-Zeiten (3,6 Std. variabel) 
Vor- und Nachbereitung der B-Zeit 

(Raum, Ideen, Materialien, Präsentieren…) 

  
  

B-Zeiten (81,5% fix) 
= Bedarfszeit, über die die Schulleitung 

verfügen kann 

  

  
  

  

Inhaltlich und 
zeitlich definiert 

Inhaltlich und 
zeitlich definiert 

Inhaltlich und 
zeitlich definiert 
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3. Was machen die Gewerkschaften? 
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 Kooperation miteinander 
 Gemeinsame Senatorengespräche 
 gemeinsame Fachtage (st. 2012) 
 Hier: Entwicklung gemeinsamer Positionen und 

Forderungen als Stellungnahmen für BSB 
 Gemeinsame Aktionen, Demos (st. 2012) 
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3. Was machen die Gewerkschaften? 
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Zur Erinnerung: Ergebnisse Fachtag 7.7.2016 
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  Blitzlicht: an einer guten DZR ist mir wichtig…  

 Offene Fragen zur DZR 
  Bemerkungen / Bewertungen  
 Formulierung der größten Knackpunkte 
  Forderungen an eine gute Dienstzeitregelung 
 



 unterschiedliche Professionen und Einsatzbereiche 
brauchen unterschiedliche Dienstzeitregelungen 

 Eigene qualifizierte Fachaufsicht 
 Nach Einsatzgebieten differenzierte Stellenbeschrei-

bungen als Grundlage für eine Dienstzeitregelung 
 Deckelung der verplanbaren Zeit auf max. 25 U-Std. 
 Zeitfenster für selbstorganisiertes Arbeiten, differenziert 

nach Einsatzbereichen 
 Keine allgemein geregelte Ausdehnung der täglichen 

Arbeitszeit auf 7 – 17.00 Uhr 
 Keine Reduzierung von Fortbildungszeiten 
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4. Position der organisierten Beschäftigten 
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5. Wie weiter? 
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„Weitere Aspekte, die bei der Neuregelung unserer 

Dienstzeit relevant sind, werden wir in angemessener 

Weise in den weiteren Prozess einfließen lassen .“ 



 

Eine Dienstzeitregelung für das pädagogische und 
therapeutische Personal an Schulen muss gewährleisten, 
dass die jeweilige spezifische Fachlichkeit der einzelnen 
Berufsgruppen derart abgebildet wird, dass sie sich zum 

Wohl der KlientInnen und im Interesse des Systems Schule 
voll entfalten kann. Das berechtigte Interesse der 

Beschäftigten nach einer ausgeglichen Work-Life-Balance, 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie nach dem 

Erhalt der Gesundheit muss dabei in hohem Maße 
berücksichtigt werden. 
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Vielen Dank für Eure 
Aufmerksamkeit! 


